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Stadtplanung in Herne - Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit an der 
Bauleitplanung - Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 26 - 

Karlstraße -, Stadtbezirk Wanne  

Am 28.02.2019 hat der Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung beschlossen, die 
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) frühzeitig über die allgemeinen 
Ziele und Zwecke des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 26 - Karlstraße - und die 
voraussichtlichen Auswirkungen der Planung zu unterrichten und ihr Gelegenheit zur 
Äußerung und Erörterung zu geben. 

Der Geltungsbereich des aufzustellenden Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 26 - 
Karlstraße - umfasst das Grundstück des aufgegebenen Nebenstandorts der Josefschule 
und der Jugendverkehrsschule, Karlstraße 6, bestehend aus den Flurstücken 372, 454 und 
487 (Gemarkung Wanne-Eickel, Flur 6) und ist im folgenden Übersichtsplan in etwa 
dargestellt.  

 

Allgemeine Ziele und Zwecke: 
Im Hinblick auf eine nachhaltige städtebauliche Aufwertung des Geltungsbereiches sollen die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung eines Pflegeheims, einer 
Kindertagesstätte und weiteren Wohnungen geschaffen werden. Planungsziel ist zudem die 
städtebauliche Ergänzung der vorhandenen Wohnnutzungen im Umfeld durch weitere 
Wohn- und Wohnfolgenutzungen.  
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Um der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung 
zu dieser Planung zu geben, lädt der Bezirksbürgermeister für die Bezirksvertretung Eickel 
ein zu einer  
     Bürgeranhörung. 

Die Anhörung findet statt im Rahmen der Sitzung der Bezirksvertretung Wanne am Dienstag, 
den 25.06.2019 im Rathaus Wanne, großer Sitzungssaal (Raum Nr. 30). Die Sitzung beginnt 
um 16:00 Uhr. Ab 15:00 Uhr des gleichen Tages liegen im Sitzungssaal die Planunterlagen 
aus.  

Der Öffentlichkeit wird außerdem bis zum 04.07.2019 Gelegenheit gegeben, sich schriftlich 
zu der Planung zu äußern. Die Eingabe ist an die Stadt Herne, Fachbereich Umwelt und 
Stadtplanung, Postfach 101820, 44621 Herne zu richten. 

Die Planunterlagen können vom 26.06.2019 bis zum 12.07.2019 im Technischen Rathaus 
(Eingangshalle Haus B), Langekampstr. 36 während der allgemeinen Servicezeiten der Stadt 
Herne (Montag bis Donnerstag 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr, Freitag 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr) 
eingesehen werden.  

Auskünfte zu den Planunterlagen können zu den vorgenannten Zeiten vom Fachbereich 
Umwelt und Stadtplanung, Technisches Rathaus (Haus A, 1. Etage, Räume A.119, A.121 
und A.123 – A.126), Langekampstr. 36, erteilt werden. 

Die Planunterlagen können außerdem für die Dauer eines Monats im Internetauftritt der 
Stadt Herne (http://www.bauleitplanung.herne.de) sowie über den Internetauftritt des 
Umweltministeriums NRW (http://www.uvp.nrw.de) eingesehen werden. 

Herne, 13. Juni 2019  Koch (Bezirksbürgermeister) 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Ionut-Vasil Sorea 

Für Ionut-Vasil Sorea, letzte bekannte Anschrift: Eckardtstr. 59, 58453 Witten, liegt beim 
Oberbürgermeister der Stadt Herne, Fachbereich Öffentliche Ordnung und Sport, Berliner 
Platz 9, 44623 Herne, Zimmer 2.26 , folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  

 Ordnungsverfügung vom 13.06.2019, Aktenzeichen 44/1 San 941/18 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle am Montag, Dienstag und 
Donnerstag in der Zeit von 8:30 bis 12:00 Uhr und 13.30 bis 15.30 Uhr, und am Mittwoch 
und Freitag in der Zeit von 8:30 bis 12:00 Uhr in Empfang genommen werden. 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) in der jeweils geltenden 
Fassung als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  

Herne, 13.06.2019 
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